
1.3. Den Inhaftierten wird gewährleistet:

— die M itw irkung am gesamten S trafverfahren, die W ahr
nehm ung ih rer strafprozessualen Rechte, insbesondere das 
Recht auf Verteidigung und auf Einlegung von Beschwer
den und Rechtsmitteln,

— auf Ersuchen die fü r die Verteidigung notwendigen M ate
rialien und gesetzlichen Bestim mungen zu erhalten,

— im Erm ittlungsverfahren m it Zustim m ung des leitenden 
Staatsanw altes oder nach A nklageerhebung des zuständi
gen Gerichts, die W ahrnehm ung ihrer Rechte in Zivil-, 
A rbeits- und Familienrechtssachen,

— in Ü bereinstim m ung m it den Festlegungen des leitenden 
S taatsanw altes oder zuständigen Gerichts, der Briefwechsel 
m it Fam ilienangehörigen und der Empfang von Besuch,

— eine angemessene Verpflegung, U nterbringung, regelm äßige 
hygienische Betreuung und eine den sozialversicherungs
rechtlichen Bestim mungen entsprechende medizinische Be
treuung,

— eigene Bekleidung zu tragen,

— nach Bestätigung Rauch-, Lese- und Einkaufserlaubnis.

1.4. Den Inhaftierten ist untersagt:

— in der U ntersuchungshaftanstalt zu lärm en, zu pfeifen, zu 
klopfen, zu rufen, zu singen oder auf andere A rt und Weise 
die Ruhe und O rdnung zu stören,

— in jeder Form  der Zeichengebung oder anderw eitig m it 
Inhaftierten  anderer V erw ahrräum e in V erbindung zu 
treten, aus dem Fenster zu winken, zu rufen  oder sich in 
anderer Weise bem erkbar zu machen sowie Gegenstände 
aus dem Fenster zu werfen,

— sich vor das Sichtfenster der V erw ahrraum tür zu stellen,

— die W ände der V erw ahrräum e, die Einrichtungsgegenstände 
sowie die sanitären Anlagen zu verunstalten, zu beschm ut
zen, zu beschädigen oder zu zerstören,
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